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�mt bet t"itolet !anbesregierung 

Präs.Abt. 11 - 419/234 

An das 
Bundesministerium 
für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
1015 Wi e n 

A-601O Innsbruck, am . ?  .�r:1a. i.1988 

Tel.: 05222128701, Durchwahl Klappe .. 152 
Sa.:hbcarbciler: Dr. Bral1dm<:iyr 

Bille in der Antwort die 

Ceschä rlszahl dieses 

�hreibens anführen. 

Datum: 1 7. r,j A I 1988 • 

I VerteiIL-.! .�ai 1988 
--- . 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Umsatzsteuergesetz 1972 und das 
Alkoholabgabegesetz 1973 geändert werden; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 09 4501/12-IV/9/88/3 vom 30. März 1988 

Gegen den oben genannten Gesetzentwurf bestehen nur insofern 

Bedenken, als wieder eine Gelegenheit nicht genützt wurde, 

zu einer zwischen Bund, Ländern und Gemeinden abgestimmten 

Neuordnung der Getränkebesteuerung zu gelangen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

an alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A.: 

~ 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n ' 

Landesamtsdirektor 
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